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Aus der Gutachtenpraxis des 
DNotI

AktG §§ 129, 130 Abs. 2 S. 1
Feststellungen i. S. v. § 130 Abs. 2 S. 1 AktG 
bei der Einpersonengesellschaft; Erfordernis 
eines Versammlungsleiters bei der Ein-Perso-
nen-AG 

I. Sachverhalt
Eine Ein-Personen-AG hält eine außerordentliche 
Hauptversammlung ab, die der Notar in Form einer 
Niederschrift beurkundet. Einen Versammlungsleiter 
gibt es nicht. Nach Anmeldung der in der Hauptver-
sammlung beschlossenen Kapitalerhöhung äußert das 
Handelsregister Bedenken an der Wirksamkeit des Be-
schlusses, weil dem Protokoll eine Feststellung des Vor-
sitzenden i. S. v. § 130 Abs. 2 S. 1 AktG nicht zu ent-
nehmen sei. Es verweist auf das Urteil des OLG Köln v. 
28.2.2008 – 18 U 3/08.

II. Fragen
1. Sind Feststellungen des Vorsitzenden nach §  130 
Abs. 2 S. 1 AktG bei einer Ein-Personen-AG konstitu-
tiv für das Zustandekommen eines Beschlusses, insbe-
sondere wenn es überhaupt keinen Versammlungsleiter 
gibt? 

2. Ergibt sich aus dem genannten Urteil des OLG Köln 
etwas anderes?

III. Zur Rechtslage
1. Erfordernis eines Versammlungsleiters
Die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft wird 
grundsätzlich von einem Versammlungsleiter geleitet. 
Das AktG regelt zwar die Stellung und die Befugnis-
se des „Versammlungsleiters“ oder „Vorsitzenden“ nicht 
ausdrücklich, setzt aber seine Position in einer Reihe 
von Vorschriften voraus (siehe etwa § 118 Abs. 4, § 118a 
Abs. 2 S. 3, § 122 Abs. 3 S. 2, § 130 Abs. 2, § 131 Abs. 1f, 
Abs. 2 S.  2 AktG). Die Bestellung eines Versamm-
lungsleiters ist bei jeder beschließenden Hauptver-
sammlung zwingend erforderlich (BeckOGK-AktG/
Wicke, Std.: 1.2.2024, § 129 Rn. 42).

Inhaltsübersicht

Aus der Gutachtenpraxis des DNotI

AktG §§ 129, 130 Abs. 2 S. 1 – Feststellungen i. S. v. 
§ 130 Abs. 2 S. 1 AktG bei der Einpersonengesellschaft; 
Erfordernis eines Versammlungsleiters bei der Ein-Per-
sonen-AG 

BeurkG §§ 44, 44a Abs. 2 – Verlust einer Seite der 
Urschrift; Ersetzung durch reproduzierte Seite

Rechtsprechung

BGB §§ 107, 1629 Abs. 2 S. 1, 1824 Abs. 1 Nr. 1, 1824 
Abs. 2, 181 – Grundstücksüberlassung an Minderjähri-
ge zu Miteigentum; rechtliche Vorteilhaftigkeit

BGB §§ 2302, 2301 Abs. 1 – Wirksamkeit der Aufl age 
zur Weiterschenkung eines Schenkungsgegenstandes

Veranstaltungen

DNotI-Report
Informationsdienst des Deutschen Notarinstituts

32. Jahrgang / Juni 2024
ISSN 1434-3460

11/2024
B 08129



   DNotI-Report  11/202482

Die ganz überwiegende Meinung im Schrifttum geht 
daher davon aus, dass ein Versammlungsleiter selbst bei 
einer Vollversammlung der Aktiengesellschaft vorhan-
den sein muss. Eine Ausnahme wird nur im Falle einer 
Ein-Personen-AG anerkannt (MünchKommAktG/Ku-
bis, 5. Aufl . 2022, § 119 Rn. 108; BeckOGK-AktG/Wi-
cke, § 129 Rn. 42; Wicke, NZG 2007, 771; Stützle/Wal-
genbach, ZHR 155 (1991), 516, 519; GroßkommAktG/
Mülbert, 5. Aufl . 2017, § 129 Rn. 107; KölnKommAktG/
Noack/Zetsche, 4. Aufl . 2023, Anh. §  129 Rn. 3; 
Koch, AktG, 18. Aufl . 2024, §  129 Rn. 18; Grigo-
leit/Herrler, AktG, 2. Aufl . 2020, § 129 Rn. 35; a. A. 
aber Ziemons, in: K.  Schmidt/Lutter, AktG, 5. Aufl . 
2024, § 129 Rn. 62; einschränkend Ott, RNotZ 2014, 
423, 425 f.: Versammlungsleiter jedenfalls dann erfor-
derlich, wenn die Satzung der Gesellschaft dies vor-
schreibt; siehe auch Blasche, AG 2017, 16; Terbrack, 
RNotZ 2012, 221), weil es dort keine Beschlüsse, 
sondern lediglich Willenserklärungen des Alleinak-
tionärs gebe, die den Beschluss als solchen zustande 
bringen.

Das OLG Köln (Urt. v. 28.2.2008 – 18 U 3/08, DNotZ 
2008, 789 m. Anm. Wicke) führt hierzu grundsätzlich 
aus:

„Die Auff assung der Beklagten, bei einer Ein-Personen-
AG trete der Alleinaktionär an die Stelle des Aufsichtsrats-
vorsitzenden, da es keinen Sinn mache, bei dieser einen 
Versammlungsleiter der Hauptversammlung zu bestimmen 
und der Aufsichtsratsvorsitzende und sein Stellvertreter 
nicht notwendigerweise an der Hauptversammlung teil-
nehmen müssten (…), hat grundsätzlich einiges für sich. 
Die Niederschrift soll die Beschlussfassung für alle Betei-
ligten verbindlich dokumentieren. Dies kann am zuverläs-
sigsten dadurch geschehen, dass der Alleinaktionär seinen 
Willen schriftlich niederlegt.“

Für den konkreten Fall, in dem eine Satzungsregelung 
über den Vorsitz in der Hauptversammlung bestand, 
führt das OLG weiter aus:

„Trotzdem kann im konkreten Fall der Auff assung, der 
Alleinaktionär trete an die Stelle des Aufsichtsratsvorsit-
zenden, nicht gefolgt werden, weil sie mit der Satzung der 
Antragsgegnerin unvereinbar ist. Diese sieht in § 20 vor, 
dass der Aufsichtsratsvorsitzende den Vorsitz in der Haupt-
versammlung führt. Wenn die Satzung aber eine so klare 
Regelung triff t, kann auch der Alleinaktionär nicht hier-
von abweichen.“

 Die Entscheidung des OLG Köln orientiert sich da-
mit an einer Satzungsregelung über den Vorsitz in der 
Hauptversammlung und kann gerade nicht dahin ver-
allgemeinert werden, dass bei einer Ein-Personen-AG 

stets ein Versammlungsleiter erforderlich wäre. Ferner 
weist Wicke (DNotZ 2008, 789, 793) u.  E. zu Recht 
darauf hin, dass das OLG Köln in dieser Argumentation 
die Frage des organschaftlichen Teilnahmerechts von 
Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung 
und die Bedeutung der Versammlungsleitung unzuläs-
sig vermischt.

2. Erfordernis der Angabe der Feststellungen des 
Vorsitzenden gem. § 130 Abs. 2 S. 1 AktG
Neben dem Abstimmungsergebnis muss in der Nieder-
schrift nach §  130 Abs. 2 AktG die Feststellung des 
Vorsitzenden über die Beschlussfassung wiedergege-
ben werden, also die Verlautbarung des Versammlungs-
leiters, dass der Antrag angenommen oder abgelehnt 
wurde oder (gleichbedeutend), dass ein Beschluss be-
stimmten Inhalts gefasst worden oder nicht zustande 
gekommen ist (BeckOGK-AktG/Wicke, § 130 Rn. 82). 
Grundsätzlich sind Feststellung und Verlautbarung des 
Vorsitzenden ein konstitutives Merkmal für die Be-
schlussfassung. Im Fall des Unterbleibens ist der Be-
schluss nicht wirksam zustande gekommen (BeckOGK-
AktG/Wicke, § 130 Rn. 82 m. w. N.).

Ausnahmen von diesem ausdrücklichen Feststellungs-
erfordernis werden (im Wege einer teleologischen Re-
duktion) dann erwogen, wenn es sich um eine Förm-
lichkeit ohne Sinn handeln würde. Dies wird von 
der überwiegenden Meinung im Schrifttum im Falle 
einer Vollversammlung bei einer Ein-Personen-AG 
angenommen (BeckOGK-AktG/Wicke, § 130 Rn. 82; 
MünchKommAktG/Kubis, §  130 Rn. 67; Köln-
KommAktG/Tröger, § 133 Rn. 181; GroßkommAktG/
Mülbert, §  130 Rn. 106; KölnKommAktG/Noack/
Zetzsche, § 130 Rn. 203; Koch, § 130 Rn. 22; Grigoleit/
Herrler, § 130 Rn. 44; a. A. Ziemons, in: K. Schmidt/
Lutter, § 130 Rn. 23; Blasche, AG 2017, 16). In diesen 
Fällen genügt die Erklärung des einzigen Aktionärs sowie 
deren Aufnahme in die Niederschrift (MünchKomm-
AktG/Kubis, § 130 Rn. 67).

Ist nach Maßgabe der überwiegenden Ansicht in der 
Literatur (Ziff . 1) ein Versammlungsleiter nicht erfor-
derlich, sind denklogisch auch die Feststellungen über 
die Beschlussfassung nach § 130 Abs. 2 S. 1 AktG bei 
der Vollversammlung der Ein-Personen-AG entbehr-
lich. Das Feststellungserfordernis dient der Rechtsklar-
heit und soll den Beteiligten eine sichere Grundlage für 
etwaige Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklagen bieten 
(Grigoleit/Herrler, § 130 Rn. 44). Dies erübrigt sich bei 
der Vollversammlung einer Ein-Personen-AG aus der 
Natur der Sache heraus.

Indes führt Ziemons (in: K. Schmidt/Lutter, §  130 
Rn. 23 a. E.) aus:
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„Sie [die Feststellung] muss auch dann erfolgen, wenn ein 
Beschluss einstimmig gefasst wurde (z.B. bei Einpersonen-
gesellschaft). Eine teleologische Reduktion kann nicht mit 
dem Hinweis auf bloße Förmelei begründet werden, dann 
könnte auch in anderen Fällen eindeutiger Abstimmungs-
ergebnisse (90, 95 oder 99 %?) auf eine Feststellung ver-
zichtet werden.“

Dies überzeugt angesichts dessen, dass bei einer Voll-
versammlung der Ein-Personen-AG keine Beschlüsse, 
sondern lediglich Willenserklärungen des Alleinaktio-
närs existieren, die den Beschluss als solchen zustande 
bringen (Ziff . 1), nicht.

Blasche (AG 2017, 16, 22) kommt zu folgendem Ergeb-
nis:

„Die vorstehende Analyse hat dabei gezeigt, dass entgegen 
der ganz herrschenden Meinung auch bei der Einperso-
nen-Aktiengesellschaft die Feststellung des Vorsitzenden 
über die Beschlussfassung erforderlich ist, weil diese ein 
konstitutives Element des Beschlusses der Hauptversamm-
lung darstellt. Ebenso entfällt bei der Hauptversammlung 
der Einpersonen-Aktiengesellschaft nicht die ungeschrie-
bene Kompetenz und Aufgabe des Versammlungsleiters, 
in Zweifelsfällen über die Zulassung von Aktionären zur 
Hauptversammlung zu entscheiden, wobei hierzu die 
Prüfung der Identität der Aktionäre, des Bestehens von 
Vertretungsverhältnissen sowie der Einhaltung von An-
melde- und Hinterlegungserfordernissen gehört. Auch 
diese Aufgabe des Versammlungsleiters wird in der Haupt-
versammlung der Einpersonen-Aktiengesellschaft nicht 
entbehrlich.“

Angesichts dessen, dass es sich um eine Vollversamm-
lung einer Ein-Personen-AG handelt, wirken die ange-
führten Funktionen allerdings in der Argumentation 
zirkulär. Dass die Feststellung des Vorsitzenden über 
die Beschlussfassung erforderlich ist, weil diese ein 
konstitutives Element des Beschlusses der Hauptver-
sammlung darstellt, ist bei näherer Betrachtung eine 
petitio principii und durch die vorzunehmende teleo-
logische Reduktion des § 130 Abs. 2 S. 1 AktG gera-
de widerlegt. Die Aufgabe des Versammlungsleiters, in 
Zweifelsfällen über die Zulassung von Aktionären zur 
Hauptversammlung zu entscheiden, wobei hierzu die 
Prüfung der Identität der Aktionäre, des Bestehens von 
Vertretungsverhältnissen sowie der Einhaltung von An-
melde- und Hinterlegungserfordernissen gehört, wird 
bei der Vollversammlung einer Ein-Personen-AG u. E. 
nicht relevant.

3. Ergebnis
Zusammenfassend wird von der ganz überwiegenden 
Meinung anerkannt, dass bei einer Vollversammlung 

einer Ein-Personen-AG ein Versammlungsleiter ent-
behrlich ist. Die Entscheidung des OLG Köln (Urt. v. 
28.2.2008 – 18 U 3/08, DNotZ 2008, 789 m. Anm. 
Wicke) widerspricht dieser Ansicht nicht, sondern neigt 
ihr u. E. eher zu, orientiert sich aber an einer Satzungs-
regelung über den Vorsitz in der Hauptversammlung 
und kann nicht dahin verallgemeinert werden, dass bei 
einer Ein-Personen-AG stets ein Versammlungsleiter 
erforderlich wäre. Folgerichtig wird von der überwie-
genden Meinung im Schrifttum im Falle einer Vollver-
sammlung bei einer Ein-Personen-AG das ausdrückliche 
Feststellungserfordernis nach § 130 Abs. 2 S. 1 AktG 
(im Wege einer teleologischen Reduktion) für entbehr-
lich erklärt, da es sich um eine Förmlichkeit ohne Sinn 
handeln würde. In diesen Fällen genügt die Erklärung 
des einzigen Aktionärs sowie deren Aufnahme in die 
Niederschrift.

Bei der Verbindung eines beurkundeten Vertrages ist 
beim Herstellen der Urschrift und der beglaubigten 
Abschriften (Ausfertigungen wurden nicht erteilt) der 
Fehler passiert, dass ein Blatt der Urkunde nicht mit 
eingebunden wurde. Dies blieb zunächst unbemerkt. 
Die Urkunde ist durchnummeriert, die Seite 5 fehlt, sie 
ist aber anhand des gespeicherten Entwurfs zweifelsfrei 
reproduzierbar.

II. Fragen
1. Muss die Urschrift entheftet und mit der bisher feh-
lenden Seite 5 neu zusammengeheftet werden oder kann 
die bisher bei der Urschrift fehlende Seite an die Ur-
schrift angesiegelt werden? Ist ein entsprechender Ver-
merk anzubringen?

2. Wenn das fehlende Blatt angesiegelt wird, 
können dann trotzdem beglaubigte Abschrif-
ten in der Weise hergestellt werden, dass die Sei-
ten fortlaufend nummeriert zusammengeheftet 
werden?

III. Zur Rechtslage
Ist die Urkunde vollständig, d. h. auch mit der nunmehr 
fehlenden Seite 5, gem. §  13 Abs. 1 S.  1 BeurkG in 
Gegenwart des Notars den Beteiligten vorgelesen, von 
diesen genehmigt und von den Beteiligten und wegen 
§ 13 Abs. 3 BeurkG auch vom Notar eigenhändig unter-
schrieben worden, so ist diese ursprünglich wirksam 


